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a) Dem  Schriftformerfordernis des § 550 Satz 1 BGB kann 
auch gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 BGB entsprochen werden, 
wonach es genügt, wenn über den Vertrag mehrere gleichlau
tende U rkunden aufgenommen werden und jede Partei die für 
die andere Partei bestimmte U rkunde unterzeichnet.
b) Für die Einhaltung der Schriftform des § 550 Satz 1 BGB
ist es dann ausreichend, wenn die Vertragsparteien gleich
lautende Vertragsurkunden unterzeichnen. Eines Zugangs 
dieser U rkunden beim jeweiligen Vertragspartner bedarf es 
insoweit n icht.......................................................................... ..........  70

a) § 73 Abs. 3 G m bH G  ist kein Schutzgesetz im Sinne des 
§ 823 Abs. 2 BGB.
b) Ein Liquidator einer G m bH , der bei der Verteilung des 
Gesellschaftsvermögens an die Gesellschafter eine Verbind
lichkeit der Gesellschaft gegenüber einem Gläubiger nicht be
rücksichtigt hat, ist dem Gläubiger analog § 268 Abs. 2 Satz 1,
§ 93 Abs. 5 A ktG  unm ittelbar zum  Ersatz bis zu r H öhe der 
verteilten Beträge verpflichtet, wenn die Gesellschaft bereits
im Handelsregister gelöscht ist....................................................... 80

Es besteht kein gesetzlicher Anspruch darauf, in Vordrucken 
und Formularen nicht mit Personenbezeichnungen erfasst zu 
werden, deren grammatisches Geschlecht vom eigenen natür
lichen Geschlecht abweicht. Nach dem allgemein üblichen 
Sprachgebrauch und Sprachverständnis kann der Bedeutungs
gehalt einer grammatisch männlichen Pcrsonenbezeichnung 
jedes natürliche Geschlecht umfassen........................................... 96

a) D er Gefährdungsbegriff des § 1906 Abs. 1 N r. 1 BGB 
bleibt auch bei einer bereits länger andauernden U nterbrin
gung unverändert, so dass die (weitere) zivilrechtliche Unter
bringung eine -  nach wie vor bestehende -  ernstliche und kon
krete Gefahr für Leib oder Leben des Betroffenen voraussetzt.
b) Besonderheiten können sich bei einer bereits mehre
re Jahre währenden U nterbringung allerdings mit Blick 
auf die Feststellung der von § 1906 Abs. 1 Nr. 1 BGB vor
ausgesetzten Gefährdung von Leib oder Leben des Be
troffenen und die hierfür gebotene Begründungstiefe der 
gerichtlichen Entscheidung sowie für die Frage der Verhält
nismäßigkeit der Freiheitsentziehung ergeben...........................  111

H at der Aufsichtsrat in Ausübung seiner Einsichts- und P rü
fungsrechte gemäß § 111 Abs. 2 Satz 2 A ktG  einen besonderen 
Sachverständigen im N am en der Gesellschaft beauftragt, hat 
er auch die Befugnis zu r gerichtlichen V ertretung der Gesell
schaft gegenüber dem Sachverständigen in einem Erkenntnis
verfahren, das im H inblick auf eine Streitigkeit aus dem A uf
tragsverhältnis geführt w ird ............................................................  122

ISBN 978-3-452-29290-2


